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zwischen 
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GmbH vertreten durch 
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- nachfolgend PrimeKOM GmbH genannt - 
und 
 
(*) Pflichtfelder 
 
Firma (*) 

 
Telefon (*) 
 
 

 
 
vertreten durch (*) Telefax 
 
 
Strasse, Hausnr. (*) 
 
 
PLZ   Ort (*) 

 
 
Email (*) 

 
 
Land (*) 

Handy  
 
 
Homepage 
   

  
 

- nachfolgend Kunde genannt - 
 
§1 Vertragsgegenstand 
 
1. Gewünschte Leistung:  

 
    Vertrag Webhosting Entry 
 
      Vertrag Webhosting Business 
 
PrimeKOM GmbH stellt dem Kunden einen funkti-
onsfähigen Virtuellen Web-Server mit Anbindung 
über unser Backbonenetz an das Internet und  
- 20 MB Speicherkapazität (Vertrag Entry), 
- 80 MB Speicherkapazität (Vertrag Business),  
zu Verfügung. Zusätzlich erhält der Kunde ein Log-
in für den Turbox Webinterface Zugang zu §1.1 
Über dieses Login nimmt der Kunde seine weiteren 
Einstellungen vor (FTP Zugang, EMail Forwardad-
ressen oder Passwörter) 

2. E-Mail: Im Rahmen dieses Vertrages ist eine regu-
läre Nutzung unseres Mailservers für  
- 15 Email Adressen (Vertrag Entry), 
- 50 Email Adressen (Vertrag Business), 
enthalten. Diese können entweder  weitergeleitet 
oder direkt bei unserem Mail-Server über POP3 ab-
gefragt werden.  

3. Ein Traffic-Umfang von  
- 1 GB/ Monat (Vertrag Entry), 
- 5 GB/ Monat (Vertrag Business), 
ist enthalten.  
Darüber hinaus gehender Traffic wird 
mit EUR 5,50 (inkl. MWST) abgerechnet. Außerge 
wöhnlich hohes Mailaufkommen, Mailinglisten und  
Massenmails bedürfen einer Sonder-vereinbarung, 
um eine reibungslose Abwicklung der Mail nicht zu 
gefährden. 

§2 Vertragsbeginn und -dauer 
Nach Ablauf  von  
        3 Monat        6 Monaten       12 Monaten   
        24 Monaten 
 
verlängert sich der Vertrag  bei Nichtkündigung auto-
matisch um jeweils ein Jahr mit einer Kündigungsfrist 
von 3  Monaten. 
Der Vertrag ist gültig ab dem 
 
------------------------------------------------------------ 
 

§3 Sonderkündigungsrecht 
Dem Kunden steht ein außerordentliches Kündigungs-
recht zu, wenn PrimeKOM nachweislich seinen Pflichten 
aus diesem Vertrag nicht nachkommt. 
Umgekehrt steht PrimeKOM ein Sonderkündigungsrecht 
zu, wenn der Kunde sein Zahlungsziel um mehr als drei 
Wochen überzieht. Bei dieser Kündigungsart ist Prime-
KOM zu einer sofortigen Leistungsverweigerung berech-
tigt. 
Das gleiche gilt bei Kenntnis von Daten auf dem Server 
des Kunden, die nicht den in §6 geforderten Grundsät-
zen entsprechen. 
Im Falle einer außerordentlichen Kündigung durch Pri-
meKOM ist PrimeKOM berechtigt, 75% aller vereinbar-
ten Gebühren gemäß ursprünglich vereinbarter Ver-
tragslaufzeit sofort zu berechnen und fällig zu stellen. 

§4 Nutzungskosten  
Der Benutzer zahlt für die Nutzung der Internetdienste 
von PrimeKOM GmbH gemäß §1 monatlich 
 
- 14,00 EUR zzgl. MWST. (Vertrag Entry) 
- 20,00 EUR zzgl. MWST. (Vertrag Business) 
 
Die Preise gelten für den Abrechnungszeitraum von 
einem Monat.  
 
Folgende Einrichtungspauschale werden berechnet: 
170,68 EUR bei einer Vertragslaufzeit von 3 Monaten 
  85,34 EUR bei einer Vertragslaufzeit von 6 Monaten 
  43,10 EUR bei einer Vertragslaufzeit von 12 Monaten 
 00,00 EUR bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten
  
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer. 
Dienste, die über §1 hinausgehen, werden entspre-
chend der gültigen Preisliste von PrimeKOM berechnet. 

§5 Zahlungsmodalitäten 
Der Nutzungsbeitrag wird monatlich im voraus von 
PrimeKOM durch Lastschrift eingezogen. 
Die Berechnung des Transfervolumens wird nachträg-
lich zum Anfang des Folgemonats vorgenommen und 
von PrimeKOM durch Lastschrift eingezogen. Sollte die 
Lastschrift durch Verschulden des Kunden nicht einge-
löst werden können, werden dem Kunden die anfallen-
den Rücklastschriftgebühren berechnet. 
Zahlungen sind auf folgendes Konto zu leisten: 
 
Konto: 1592310 
BLZ: 700 400 41 
Bank: Commerzbank München 

 
§6 Haftung  
 
Die Vertragspartner haften einander für Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit. Sollte ein vertragswidriges Ver-
handeln des Kunden Ansprüche Dritter gegen Prime-
KOM GmbH begründen, so stellt der Kunde PrimeKOM 
GmbH hiervon frei. Dies gilt auch im Falle von §6.2. Die 
Haftung besteht auch bei Verletzung wesentlicher 
Hauptleistungspflichten. 
Der Kunde steht dafür ein, dass keine Nutzung der 
vertragsgegenständlichen Leistungen durch ihn bzw. 
seine Vertragspartner bzw. Nutzer gegen geltendes 
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Recht oder Vorschriften verstößt, sofern ihm dies billig 
zugemutet werden kann.  
PrimeKOM GmbHhaftet für keinerlei mittelbare Schä-
den, die dem Kunden direkt oder indirekt im Zusam-
menhang mit der Nutzung von PrimeKOM GmbH - 
Diensten und -Anlagen entstehen. Hiervon unberührt ist 
§6.1.  
Soweit nicht gesetzlich eine weitergehende Haftungsbe-
schränkung ausgeschlossen ist, ist die Haftung von 
PrimeKOM GmbH der Höhe nach auf drei Viertel der 
vom Kunden für die dem Schadenszeitpunkt vorange-
gangenen drei Monate bezahlten Nettovergütungen 
begrenzt. PrimeKOM GmbH kann nicht haftbar gemacht 
werden für die Verletzung etwaiger Patent- oder sonsti-
ger Schutzrechte. Ebenso ist PrimeKOM GmbH nicht 
verantwortlich für den Inhalt der übertragenen und 
gespeicherten Daten. Im übrigen haftet PrimeKOM 
GmbH nicht für den etwaigen Verlust oder Verstümme-
lung von Daten. PrimeKOM GmbH übernimmt über 
§6.1-6 und §7 hinaus keinerlei Haftung oder Garantien, 
insbesondere für irgendeine Mindestverfügbarkeit bzw. 
verfügbare Kapazität, weder in qualitativer, noch in 
zeitlicher Hinsicht, bezüglich der Nutzung bzw. der 
Nutzbarkeit. Sollte jedoch die Nutzung bzw. die Nutz-
barkeit innerhalb eines Kalendermonats mehr als drei 
Stunden nachweislich gestört oder aufgehoben sein, so 
mindert sich, falls nachweislich ein Verschulden von 
PrimeKOM GmbH vorliegt, ausgehend von dreißig Ka-
lendertagen und 24 Stunden pro Tag, die vom Kunden 
zu zahlende Vergütung entsprechend, sofern nach ei-
nem Pauschaltarif abgerechnet wird.  
PrimeKOM GmbH behaltet sich das Recht vor, bei trotz 
Hinweis nichtbehobenen groben Sicherheitslücken auf 
der Hosting-Maschine, diese nach den allgemeinen 
PrimeKOM GmbH - Tarifen umzukonfigurieren bzw. 
ohne Haftung jeglicher Art die Maschine aus dem Netz-
werk zu trennen.  
 

§7 Garantien 
PrimeKOM garantiert eine Verfügbarkeit der Internet-
anbindung von 98% im Jahr. Ausgenommen davon sind 
Störungen aufgrund höherer Gewalt oder aus Gründen, 
die nicht zum Betriebsbereich von PrimeKOM gehören. 
Sollte die Verfügbarkeit nachweislich 3 Monate hinter-
einander nicht gegeben sein, ist der Kunde berechtigt, 
den Vertrag sofort zu kündigen. Die Kündigung und den 
Grund derselben hat der Kunde binnen 14 Tagen 
schriftlich PrimeKOM darzulegen. 
Nicht als Ausfall zählen zuvor angekündigte Abschaltun-
gen, die z. B. wegen Wartungsarbeiten vorgenommen 
werden. PrimeKOM übernimmt keine Garantien für die 
Verfügbarkeit des Internetanschlusses, sofern diese auf 
Grund von Inkompatibilitäten durch vom Kunden be-
nutzte Hard- oder Software entstehen. 

§8 Inhalt der Daten 
Sollten die Daten bzw. Informationen des Kunden von 
diesem selbst eingerichtet werden, hat der Kunde Sor-
ge dafür zu tragen, daß die von ihm eingespielten Da-
ten einem gültigen Format entsprechen. 
Auch muß der Kunde für den Fall des Datenverlustes 
selbständig Sorge tragen. PrimeKOM haftet generell 
nicht für publizierte Inhalte, dies betrifft im besonderen 
Dokumente mit illegalen Inhalten oder Inhalten die zur 
Verübung einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit auf-
fordern oder dazu anstiften. 

§8 Datenaustausch, Geheimhaltung 
Die Einhaltung der eventuell zu beachtenden daten-
schutzrechtlichen Vorschriften obliegt dem jeweiligen 
Vertragspartner für seinen Zuständigkeitsbereich. Beide 
Vertragspartner verpflichten sich, ihnen zur Kenntnis 
gelangte Daten des jeweils anderen Vertragspartners 
auch nach Beendigung des Vertrags geheimzuhalten. 
Unberührt bleiben die zwingenden gesetzlichen Vor-
schriften, insbesondere die Telekom-Datenschutz-
verordnung (TDSV). PrimeKOM ist berechtigt, für die 
Rechnungsstellung erforderliche Protokolle (Logdateien) 
aus dem Datenstrom anzufertigen. 

§10 Schlussbestimmungen 
Soweit einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung 
unwirksam werden, wird die Wirksamkeit dieses Ver-
trags im übrigen nicht berührt. Dieses gilt nicht, wenn 
in diesem Fall das Festhalten an dem Vertrag eine un-
zumutbare Härte für eine Partei wäre. Nebenabreden 
und Abänderungen dieser Vereinbarung bedürfen zu 
Ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Mündliche 
Nebenabreden sind nicht getroffen worden. 
Der Kunde kann die Rechte und Pflichten aus dem Ver-
trag nur noch nach vorheriger Zustimmung durch Pri-
meKOM auf einen Dritten übertragen. 
Für die vertragliche Beziehung der Parteien gilt das 
deutsche Recht. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen 
aus dem Vertragsverhältnis sowie Gerichtstand für alle 
aus dem Vertragsverhältnis sowie alle daraus entste-
henden und seine Wirksamkeit betreffenden Rechts-
streitigkeiten ist der Sitz der PrimeKOM GmbH. 
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungnen der 
PrimeKOM. 
 
__________________, den ______ . ______ 200 __ 
Ort 
 
__________________________________________ 
rechtsverbindliche Unterschrift Kunde, Stempel 
 
 
München, den ______ . ______ 200 __ 
 
__________________________________________ 
Unterschrift PrimeKOM, Stempel 
 
 

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch 
Lastschriften 
Der Kunde erteilt hiermit PrimeKOM für alle zu zahlen-
den Beträge, folgende Einzugsermächtigung: 
 
____________________________________________ 
Name des Kontoinhabers 
 
____________________________________________ 
Anschrift des Kontoinhabers 
 
Hiermit ermächtigen wir die Firma PrimeKOM internati-
onale Netze Consulting GmbH widerruflich, die von uns 
zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten 
unseres Kontos 
 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Konto-Nummer 
 
|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Bankleitzahl 
 
____________________________________________ 
Bank 
 
durch Lastschrift einzuziehen. 
Wenn unser Konto die erforderliche Deckung nicht auf-
weist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinsti-
tuts keine Verpflichtung zur Einlösung. 
 
__________________, den ______ . ______ 200 __ 
Ort 
 
__________________________________________ 
Unterschrift Kunde 
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